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Satzung ü ber die Straßenreinigung in der Stadt Gedern
(Straß enreinigungssatzung –  StrRS)

vom 27.09.1999, in Kraft seit 20.10.1999

Teil I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1
Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der ö ffentlichen Straß en nach § 10 Abs. 1 - 3
HStrG wird nach Maß gabe der folgenden Bestimmungen auf die Eigentümer und
Besitzer der durch ö ffentliche Straß en erschlossenen bebauten oder unbebauten
Grundstücke übertragen.

(2) Der Stadt verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung für die Fahrbahnen (ein-
schließ lich Radwege, Mopedwege und Standspuren) und Ü berwege.

(3) Soweit die Stadt nach Abs. 2 verpflichtet bleibt, übt sie die Reinigungspflicht als
ö ffentlich-rechtliche Aufgabe aus.

§ 2
Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Zu reinigen sind
a) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 7 Abs. 1 Satz 2 HStrG) alle ö ffentli-

chen Straß en,
b) auß erhalb der geschlossenen Ortslage die Straß en, an die bebaute Grund-

stücke angrenzen.

(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:
a) die Fahrbahnen einschließ lich Radwege, Mopedwege und Standspuren,
b) die Parkplä tze,
c) die Straß enrinnen und Einfluß ö ffnungen der Straß enkanä le,
d) die Gehwege,
e) die Ü berwege,
f) Bö schungen, Stützmauern u. a.

(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fuß gä ngerverkehr ausdrück-
lich bestimmten und ä uß erlich von der Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straß e,
ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite der Straß e (z. B. Bür-
gersteige, unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen) sowie rä umlich von einer Fahr-
bahn getrennte selbstä ndige Fuß wege. Soweit in Fuß gä ngerzonen (Zeichen 242
StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht
vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grund-
stücksgrenze.
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(4) Ü berwege sind die als solche besonders gekennzeichneten Ü bergä nge für den

Fuß gä ngerverkehr sowie die Ü bergä nge an Straß enkreuzungen und -einmün-
dungen in Verlä ngerung der Gehwege.

§ 3
Verpflichtete

(1) Verpflichtete i. S. dieser Satzung für die in § 1 bezeichneten Grundstücke sind Ei-
gentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Nieß braucher nach §§ 1030
ff. BGB, Wohnungsberechtigte nach § 1093 BGB sowie sonstige zur Nutzung des
Grundstücks dinglich Berechtigte, denen - abgesehen von der oben erwä hnten
Wohnungsberechtigung - nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt
persö nliche Dienstbarkeit zusteht. Diese Verpflichteten kö nnen sich zur Erfüllung
ihrer Pflichten auch geeigneter Dritter bedienen, bleiben jedoch der Stadt gegen-
über verantwortlich.

(2) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur sie erschließ enden Straß e, so
bilden das an die Straß e angrenzende Grundstück (Kopfgrundstück) und die da-
hinterliegenden Grundstücke (Hinterliegergrundstücke) eine Straß enreinigungs-
einheit. Hinterliegergrundstücke sind jedoch nur solche Grundstücke, die nicht
selbst an eine ö ffentliche Straß e oder einen ö ffentlichen Weg angrenzen. Diese
Grundstücke bilden auch dann eine Straß enreinigungseinheit, wenn sie durch
mehrere Straß en erschlossen werden.

(3) Hintereinander zur sie erschließ enden Straß e liegen Grundstücke dann, wenn sie
mit der Hä lfte oder mehr ihrer dieser Straß e zugekehrten Seite hinter dem Kopf-
grundstück liegen. Die Eigentümer und Besitzer der zur Straß enreinigungseinheit
gehö renden Grundstücke sind abwechselnd reinigungspflichtig. Die Reinigungs-
pflicht wechselt von Woche zu Woche, beginnend beim Eigentümer oder Besitzer
des Kopfgrundstückes und fortfahrend in der Reihenfolge der Hinterlieger.

(4) Wird die Straß enreinigungseinheit durch mehrere Straß en erschlossen, so gilt die
Verpflichtung zur Reinigung nur für eine Straß e. In diesem Falle regelt der Magi-
strat die Zuordnung der Grundstücke zu der zu reinigenden Straß e sowie die Rei-
henfolge, in der die Reinigungspflicht zu erfüllen ist, durch Bescheid.

(5) Dient das Kopfgrundstück als Garagengrundstück (Garagenhof) oder als Abstell-
platz für Kraftfahrzeuge, so regelt der Magistrat durch Bescheid die Reihenfolge,
in der die Reinigungspflicht von den einzelnen Miteigentümern zu erfüllen ist, so-
wie die im einzelnen zu reinigende Flä che.

§ 4
Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigungspflicht umfaß t
a) die Allgemeine Straß enreinigung (§§ 6 - 9),
b) den Winterdienst (§§ 10 und 11).
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§ 5

Verschmutzung durch Abwasser

Den Straß en, insbesondere auch den Rinnen, Grä ben und Kanä len dürfen keine Spül-,
Haus-, Fä kal- oder gewerblichen Abwä sser zugeleitet werden. Untersagt ist auch das
Ableiten von Jauche, Blut oder sonstigen schmutzigen oder übelriechenden Flüssigkei-
ten.

Teil II
ALLGEMEINE STRASSENREINIGUNG

§ 6
Umfang der Allgemeinen Straßenreinigung

(1) Die ausgebauten Straß en (Straß enabschnitte, Straß enteile) sind regelmä ß ig und
so zu reinigen, dass eine Stö rung der ö ffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbe-
sondere eine Gesundheitsgefä hrdung infolge Verunreinigung der Straß e aus ihrer
Benutzung oder durch Witterungseinflüsse vermieden oder beseitigt wird. Ausge-
baut im Sinne dieser Satzung sind Straß en (Straß enabschnitte, Straß enteile),
wenn sie mit einer festen Decke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer oder ei-
nem in ihrer Wirkung ä hnlichen Material) versehen sind.

(2) Bei nicht ausgebauten Straß en (Straß enabschnitten/Straß enteilen) oder Straß en
mit wassergebundener Decke umfasst die Reinigung nur das Beseitigen von
Fremdkö rpern, groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder ä hnlichem.

(3) Der Staubentwicklung beim Straß enreinigen ist durch Besprengen mit Wasser
vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstä nde entgegenstehen (z.B. ausgerufe-
ner Wassernotstand).

(4) Bei der Reinigung sind solche Gerä te zu verwenden, welche die Straß en nicht be-
schä digen.

(5) Der Straß enkehrricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder Nachbarn zugeführt,
noch in Straß ensinkkä sten, sonstige Entwä sserungsanlagen oder offene Abzug-
grä ben geschüttet werden.

§ 7
Reinigungsflä che

(1) Die zu reinigende Flä che erstreckt sich vom Grundstück aus - in der Breite, in der
es zu einer oder mehreren Straß en hin liegt - bis zur Mitte der Straß e. Bei Eck-
grundstücken vergrö ß ert sich die Reinigungsflä che bis zum Schnittpunkt der Stra-
ß enmitten. Bei Plä tzen ist auß er dem Gehweg und der Straß enrinne ein 4 m brei-
ter Streifen - vom Gehwegrand in Richtung Fahrbahnmitte - zu reinigen.

(2) Hat die Straß e vor dem Grundstück eine durch Mittelstreifen oder ähnliche Ein-
richtungen getrennte Fahrbahn, so hat der Verpflichtete die gesamte Breite der
seinem Grundstück zugekehrten Fahrbahn zu reinigen.
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§ 8

Reinigungszeiten

Soweit nicht besondere Umstä nde (plö tzliche oder den normalen Rahmen übersteigen-
de Verschmutzungen) ein sofortiges Rä umen notwendig machen, sind die Straß en am
Tage vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag, und zwar
a) in der Zeit vom 1. April bis 30. September bis spä testens 18.00 Uhr,
b) in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Mä rz bis spä testens 16.00 Uhr
zu reinigen.

§ 9
Freihalten der Vorrichtungen fü r die

Entwä sserung und fü r die Brandbekä mpfung

Oberirdische, der Entwä sserung oder der Brandbekämpfung dienende Einrichtungen
auf der Straß e müssen jederzeit von allem Unrat oder den Wasserabfluss stö renden
Gegenständen, auch von Schnee und Eis, freigehalten werden.

Teil III
WINTERDIENST

§ 10
Schneerä umung

(1) Neben der allgemeinen Straß enreinigungspflicht (§§ 6 - 9) haben die Verpflichte-
ten bei Schneefall die Gehwege und Ü berwege vor ihren Grundstücken (§ 7) in
einer solchen Breite von Schnee zu rä umen, dass der Verkehr nicht mehr als un-
vermeidbar beeinträ chtigt wird. Soweit in Fuß gä ngerzonen (Zeichen 242 StVO)
und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhan-
den sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücks-
grenze.

(2) Bei Straß en mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer oder Besitzer der
auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, als auch die Eigentümer oder Be-
sitzer der auf der gegenüberliegenden Straß enseite befindlichen Grundstücke zur
Schneerä umung des Gehweges verpflichtet. In Jahren mit gerader Endziffer sind
die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke,
in Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegen-
überliegenden Straß enseite befindlichen Grundstücke verpflichtet.

(3) Die in Frage kommende Gehwegflä che bestimmt sich nach § 7 Abs. 1 der Sat-
zung, wobei bei den gegenüberliegenden Grundstücken deren Grundstücksbreite
auf die Gehwegseite zu projizieren ist.
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(4) Mündet in Straß en mit einseitigem Gehweg auf der dem Gehweg gegenüberlie-

genden Seite eine Straß e ein, so sind die Eigentümer oder Besitzer der Eck-
grundstücke verpflichtet, zusä tzlich zu der in Satz 4 festgelegten Gehwegflä che
auch den Teil des Gehweges von Schnee zu rä umen, der gegenüber der einmün-
denden Straß e liegt und zwar jeweils bis zur gedachten Verlängerung der Achse
der einmündenden Straß e.

(5) Die vom Schnee geräumten Flä chen vor den Grundstücken müssen so aufeinan-
der abgestimmt sein, dass eine durchgehende benutzbare Gehflä che gewä hrlei-
stet ist.

(6) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstücksein-
gang in einer Breite von mindestens 1,25 m zu rä umen.

(7) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - soweit mö glich und zumut-
bar - aufzuhacken und abzulagern.

(8) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden Schnees und der
Eisstücke (Abs. 4) auf Flä chen auß erhalb des Verkehrsraumes nicht zugemutet
werden kann, darf der Schnee auf Verkehrsflä chen nur so abgelagert werden,
dass der Verkehr mö glichst wenig beeinträ chtigt wird.

(9) Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter vom Schnee freigehalten werden.

(10) Die in den vorstehenden Absä tzen festgelegten Verpflichtungen gelten für die Zeit
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich zu erfül-
len.

§ 11
Beseitigung von Schnee- und Eisglä tte

(1) Bei Schnee- und Eisglä tte haben die Verpflichteten (§ 3) die Gehwege (§ 2 Abs.
3), die Ü berwege (§ 2 Abs. 4), die Zugä nge zur Fahrbahn und zum Grundstück-
seingang (§ 10 Abs. 6) derart und so rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren
nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen kö nnen. Dies gilt auch für „Rutsch-
bahnen". In Fuß gä ngerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen findet § 10 Abs.
1 Satz 2 Anwendung.

(2) Bei Straß en mit einseitigem Gehweg findet für die Beseitigung von Schnee- und
Eisglä tte die Regelung des § 10 Abs. 2 - 4 Anwendung.

(3) Bei Eisglä tte sind die Gehwege in voller Breite und Tiefe, Ü berwege in einer Breite
von 2 m abzustumpfen. Noch nicht ausgebaute Gehwege und ä hnliche, dem
Fuß gä ngerverkehr dienende sonstige Straß enteile müssen in einer Mindesttiefe
von 1,50 m, hö chsten 2 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze beginnend,
abgestumpft werden. § 10 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Bei Schneeglä tte braucht nur die nach § 10 zu rä umende Flä che abgestumpft zu
werden.
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(5) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ä hnliches abstumpfendes Mate-

rial zu verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetrete-
ner Eis- und Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstä nde sind spä te-
stens nach der Frostperiode von dem jeweils Winterdienstpflichtigen zu beseiti-
gen.

(6) Auftauendes Eis auf den in den Absä tzen 1 bis 3 bezeichneten Flä chen ist aufzu-
hacken und entsprechend der Vorschrift des §10 Abs. 8 zu beseitigen. Hierbei
dürfen nur solche Hilfsmittel verwendet werden, welche die Straß en nicht beschä -
digen.

(7) § 10 Abs. 10 gilt entsprechend.

Teil IV
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 12
Ausnahmen

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straß e kö nnen ganz oder teilweise
nur dann auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn - auch unter Berücksichtigung
des allgemeinen Wohles - die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zuge-
mutet werden kann.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsä tzliche oder fahrlä ssig

1. entgegen § 5 den Straß en, Rinnen, Gräben und Kanä len, Spül-, Haus-, Fä kal-
oder gewerbliche Abwä sser zuleitet,

2. entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Straß en nicht oder nicht regelmä ß ig rei-
nigt,

3. entgegen § 6 Abs. 5 den Straß enkehricht nicht ordnungsgemä ß  beseitigt,

4. entgegen § 9 die dort genannten Einrichtungen nicht jederzeit von allem Unrat
oder den Wasserabfluß  stö renden Gegenständen, auch von Schnee und Eis,
freihä lt,

5. entgegen § 10 Abs. 1 bei Schneefall die Gehwege und Ü berwege innerhalb
der in § 10 Abs. 10 genannten Zeiten nicht unverzüglich vom Schnee rä umt,

6. entgegen § 10 Abs. 6 keinen Zugang zur Fahrbahn und zum Gründstücksein-
gang rä umt,
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7. entgegen § 10 Abs. 9 die Abfluß rinnen bei Tauwetter nicht vom Schnee frei-

hä lt,

8. entgegen § 11 Abs. 1 bei Schnee- und Eisglä tte die Gehwege, die Ü berwege,
die Zugä nge zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang nicht innerhalb der in
§ 10 Abs. 10 genannten Zeiten unverzüglich so bestreut, dass Gefahren nicht
entstehen kö nnen,

9. entgegen § 11 Abs. 3 bei Eisglä tte die Gehwege nicht in voller Breite und Tie-
fe, die Ü berwege nicht in einer Breite von 2 m abstumpft,

10. entgegen § 11 Abs. 6 auftauendes Eis nicht ordnungsgemä ß  beseitigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuß e bis zu 1.022,58 EURO geahndet
werden. Die Geldbuß e soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Tä ter aus der
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmä ß ige
Hö chstmaß  hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden.

(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung fin-
det Anwendung; zustä ndige Verwaltungsbehö rde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Mit dem gleichen Tage
tritt die Satzung über die Straß enreinigung vom 16.10.1987 auß er Kraft.

Gedern, den 18. Oktober 1999

Der Magistrat der Stadt Gedern

Z e n k e r t
Bürgermeister


